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Beschlusskammer 8 – Netzentgelte Strom –  
Informationsschreiben 03/2020                         

                        

1: Fristen während der Corona-Krise   

Aus Anlass verschiedener Anfragen nach eventuellen Fristverlängerungen im Zuge der Corona-Krise 
teilt die Beschlusskammer mit, dass wir mit Anhörungsfristen situationsangepasst umgehen werden. 
Die Prüferinnen und Prüfer aus der Beschlusskammer sind angehalten, mit Fristverlängerungsanträ-
gen angemessen umzugehen. Falls erforderlich werden im Einzelfall Lösungen gefunden werden 
können. Hinsichtlich der Fristen sonstiger laufender Datenerhebungen und Verfahren im Zuständig-
keitsbereich der Beschlusskammer 8 wird Folgendes mitgeteilt: 

Für die laufende Datenerhebung zum Q-Element wird die Frist zur Datenübermittlung aus der  
Festlegung (BK8-20/00001-A) vom 30. April 2020 auf den 29. Mai 2020 verlängert. 

Hinsichtlich der Anträge auf Genehmigung von Kapitalkostenaufschlägen (§ 10a ARegV) wie auch der 
Anträge auf Genehmigung von Regulierungskontosalden (§ 5 ARegV) zum 30. Juni kann zum  
aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.  

Wir bitten gleichwohl, gesetzliche oder verordnungsrechtliche Fristen, die behördlicherseits grund-
sätzlich nicht verlängert werden können, nach Möglichkeit einzuhalten.  

 

2: Meldefrist gemäß § 28 S. 2 ARegV  

Elektrizitäts- und Gas-Netzbetreiber sind gesetzlich verpflichtet zum 31. März eines Jahres die  
unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Kunden sowie die Belegenheit des Elektrizitäts- und 
Gasverteilernetzes bezogen auf Bundesländer mit Stand 31. Dezember des Vorjahres der zuständigen 
Regulierungsbehörde mitzuteilen.  

Die Meldung der Daten des Jahres 2019 an die Bundesnetzagentur zum 31. März wird angesichts der 
aktuellen Lage abweichend von der Mitteilung im Amtsblatt der Bundesnetzagentur vom 18. März 
2020 auf einen späteren Zeitpunkt verschoben (LINK). Der neue Stichtag wird rechtzeitig per E-Mail 
an die Kommunikationsbevollmächtigten der Netzbetreiber und auch im Amtsblatt bekannt gegeben.  

 

 

 

 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Strom/strom-node.html
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3: Webinar Qualitätselement 2021 – 2023 für Stromnetzbetreiber 

Das Webinar zum Q-Element 2021 - 2023 (siehe hierzu Rundschreiben 02_2020) in Kooperation mit 
dem BDEW am 31. März 2020 um 10:00 Uhr soll nach heutigem Stand durchgeführt werden.  

Experten der BNetzA werden Erläuterungen zu der laufenden Datenerhebung geben und Rückfragen 
beantworten. Zudem werden Hinweise zur Sicherstellung der Datenqualität, zum Störungsanlass 
„höhere Gewalt“ und ein Ausblick auf das Festlegungsverfahren und mögliche  
methodische Änderungen gegeben.  

Das Webinar richtet sich primär an Praktiker, Regulierungsmanager oder Dienstleister von 
Stromnetzbetreibern, die die Erhebungsbögen der Beschlusskammer 8 befüllen müssen. Für BDEW 
Mitglieder erfolgt die Anmeldung unter folgendem LINK. Nicht-Mitglieder können sich per E-Mail 
bdew-webinare@bdew.de für das Webinar registrieren. Eine Mitgliedschaft beim BDEW ist nicht 
erforderlich 

 

4: Neu auf der Internetseite der Beschlusskammer 8 

Neu auf der Internetseite (LINK) der Beschlusskammer 8 finden Sie einen Themenbereich zu 
kostenseitigen Fragen des Messwesens (MsbG). 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/BK08/BK8_04_InfoRundschr/41_Rundschr/41_Rundschreiben_node.html
https://www.bdew.de/plus/webinar/bnetza-direkt-festlegung-qualitaetselement-2021-2023-fuer-stromverteilnetzbetreiber/
mailto:bdew-webinare@bdew.de
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/BK08/BK8_09_MsbG/BK8_MsbG_node.html

